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Die riesige verdeckte Staatsfinanzierung der Parteien be-
steht nach wie vor unbehelligt fort. Unbegrenzt und unkon-
trolliert konnten entsprechende Gelder für Fraktionen, 
Parteistiftungen und Abgeordnetenmitarbeiter fließen, von 
denen große Teile den Mutterparteien zugutekommen. Sie 
sind inzwischen mehr als viermal so hoch wie die offene 
staatliche Parteienfinanzierung. Ein Beispiel dafür war im 
Jahre 2016 die Erhöhung der Mittel für Abgeordnetenmitar-
beiter um 30 Millionen Euro (plus 17,6 %). Diese verdeckte 
Finanzierung haben sich die Parlamentsparteien als Ersatz 
für die offiziellen Zuschüsse bewilligt, die seit Langem ge-
richtlich beschränkt und öffentlich kontrolliert werden. Für 
die Ersatzfinanzierung steht eine entsprechende gerichtliche 
Kontrolle und Begrenzung noch aus.  

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, sich die 
beiden Versuche erneut vor Augen zu führen, die ich unter-
nommen habe, um das Bundesverfassungsgericht zu einer 
Entscheidung über die verdeckte Staatsfinanzierung der 
Parteien zu bewegen. Der Kopp Verlag hat meine Kritik am 
Beschluss des Zweiten Senats vom 15. Juli 2015 und an den 
Wegen, auf denen der Senat eine Sachentscheidung verhin-
derte (2 BvE 4/12), ein zweites Mal aufgelegt (Teil A). In der 
Zwischenzeit ist auch klarer geworden, welche Rolle der Be-
richterstatter Peter Müller spielte, wie eine Entscheidung des 
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Senats über seine Befangenheit verhindert wurde und wie 
sich der Beschluss auf die spätere Entscheidung des Senats 
vom 19. September 2017 (2 BvC 46/14) auswirkte. 

Nach dem Urteil über die Fünf-Prozent-Klausel im Euro-
pawahlrecht, das die Berliner Politik empörte, war eine hef-
tige Schelte über den Senat hereingebrochen. Parteipolitiker 
drohten unverhohlen damit, sie würden das Gesetz über das 
Bundesverfassungsgericht ändern und zuverlässigere Per-
son ins Gericht entsenden. Tatsächlich hatten sie mit Peter 
Müller aber nicht nur einen reinen Parteipolitiker in den 
Senat gewählt, sondern auch einen Mann, der vor seiner Be-
rufung ins Gericht  auch noch strafbare Untreue und vor-
sätzlichen Verfassungsbruch begangen, sich also eigentlich 
für dieses Amt völlig disqualifiziert hatte. Müller sollte die 
in ihn gesetzten Erwartungen alsbald in seinem Minder-
heitsvotum über die Drei-Prozent-Klausel im Europawahl-
recht erfüllen, in dem er die Grundlagen des Fünf-Pro-
zent-Urteils in Zweifel zog.

Demgemäß habe ich diesem Buch zwei Abschnitte neu 
hinzugefügt, (Teile B und C). Darin wird zunächst die Be-
fangenheit Müllers in den beiden Gerichtsverfahren über 
die verdeckte Parteienfinanzierung dargestellt und erklärt, 
wie er es trotzdem bis zum Berichterstatter des Senats in Sa-
chen Politikfinanzierung brachte. Das dürfte dem Senat zu-
passgekommen sein. Denn bei den von Müller entworfenen 
Beschlüssen von 2015 und 2017 scheute der Senat offenbar 
davor zurück, sich mit der Politik in einem Bereich anzule-
gen, der für sie derart wichtig war. Daher lautet der Titel 
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dieses Buches Die Angst der Richter vor der Macht. Der ame-
rikanische Supreme Court kann die Annahme von Verfah-
ren, in denen es um stark umstrittene politische Themen 
geht, verweigern und so »exzessive politische Kämpfe« ver-
meiden. Das Bundesverfassungsgericht darf dies von Ver-
fassungs wegen nicht, tut es offenbar aber dennoch. 

Immerhin hat der Senat in seinem Beschluss von 2017 be-
stätigt, dass eine deutliche Missbrauchsgefahr und ein kras-
ses Kontrolldefizit bestehen. Allerdings räumt er dies nur 
für einen kleinen Bereich ein, nämlich den Einsatz der Mit-
arbeiter von Abgeordneten. Bei der Verwendung anderer 
Formen indirekter Parteienfinanzierung und bei der Bewil-
ligung der Mittel scheute er wieder vor der politischen 
Macht zurück, obwohl dort mindestens ebenso große Miss-
brauchsgefahren und Kontrolldefizite bestehen, die insge-
samt ein verzweigtes missbräuchliches System bilden.

Fakt ist jedenfalls, dass es immer noch keine wirksame 
Kontrolle der gewaltig hochgeschossenen verdeckten staat-
lichen Parteienfinanzierung gibt und deshalb einer weiteren 
»Selbstbedienung« der Abgeordneten und ihrer Parteien 
nichts im Wege steht.

Speyer, im Juli 2020 Hans Herbert von Arnim
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